VG 12 A 1478.03

VERWALTUNGSGERICHT BERLIN

BESCHLUSS

UBERPRUFT

Von Hartmut Riehn , 15:03, 02.03.2004

In der Verwaltungsstreitsache

Antragstellers,

Verfahrensbevollméachigter:
Rechtsanwalt Hartmut Riehn,
Schiffbauerdamm 5, 10117 Berlin,

gegen

die Charité - Universitatsmedizin Berlin, .
- Kérperschaft des &ffentlichen Rechts,
- Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin,
' . Antragsgegnerin,

Verfahrensbevollméchtigte:
Rechtsanwaite Lindemann & Schmidt,
Albrechistrate 12, 12167 Berlin,

hat die 2. Kammer des.VenNaitungsgerichts Berlin
duréh S - |

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Schréder,
die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Licking, ’
den Richter am Verwaltungsgericht Erckens,

am 24. Februar 2004 beschlossen:

I. Die Antragsgegnerin wird im._Wege einstweiliger Anordnung verpflichtet,


www.studienplatz-recht.de
Hartmut Riehn, Rechtsanwalt
Notiz
Verlosung der 9 Studienplätze am 4.3.2004, 12.00 Uhr

Hartmut Riehn
Überprüft





1. innerhalb von sechs Tagen nach Zustellung dieses Beschlusses unter
den Antragstellerinnen/Antragstellern der Verfah ren VG 12 A
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1354.03 1376.03 1386.03 1390.03 1415.03
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ein Losverfahren zur Ermittlung einer Rangfolge unter Hinzuziehung je
eines Vertreters der Alligemeinen Studierendenausschiisse der Freien
Universitat Berlin und der Humboldt-Universitat zu Berlin - ersatzweise
eines Notars - durchzuflihrén, und die Antragstellerin/den Antragsteller
vom Ergebnis des Losverfahrens unverziglich zu unterrichten,

2. die Antragstellerin/den Antragstelier vom Wintersemester 2003/2004 an
vorldufig zum Studium der Zahnmedizin im ersten Fachsemester zuzu-
lassen, sofern bei der Verlosung auf sie/ihn einer der Ranglistenplatze 1
bis 9 entfallt, anderenfalls sie/ihn entsprechend ihrem/seinem Rang un-
verziiglich nachriicken zu lassen, sofern einer der zuzulassenden Bewer-
ber nicht innerhalb von sieben Arbeitstagen (Montag bis Freitag) nach
Bekanntgabe der Zulassung durch Zustellung unter gleichzeitiger Abgabe
einer eidesstattlichen Versicherung, dass siefer an keiner anderen inlan-

~dischen Hochschule voridufig oder endgiiltig zum Studium der Zahnme-
dizin zugelassen ist, die Immatrikulation bei der Antragsgegnerin bean-
tragt hat. : ‘

Il. Diese einstweilige Anordnung wird unwirksam, sofern die Antragstellerin/der
Antragsteller im Falle der vorldufigenZutassung nicht innerhalb von sieben Ar-
beitstagen (Montag bis Freitag) nach deren Bekanntgabe die Immatrikulation
unter Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung mit dem unter | 2 genannten
Inhalt bej der Antragsgegnerin beantragt

i Im Ubrrgen wird der Antrag auf Erlass emer emstweﬂ:gen Anordnung zuruck~
gewiesen. _

IV. Die Antragstellerin/Der Antragsteller tragt die Kosten des Verfahrens zu 4/5,
die Antragsgegnerm zu 1/5. _

V. Der Wert des Verfahrensgegenstandes wird auf 2,000,-- Edro festgesetzt.
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Griinde

Der Antrag auf Erlass einer emstwelltgen Anordnung gemal § 123 Abs 1 VerwaE~
‘tungsgerichtsordnung - VwGO -, mit dem die vorlauﬁge Zulassung zum Studlum der

. Zahnmedizin an der Antragsgegnerm vomn Wintersemester 2003/2004 an erstrebt wird,
-~ hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.

Nach der im Verfahren des vorliufigen Rechtsschutzes nur moglichen summarischen
Prﬂfung"ist davon auszugehen, dass liber die in der Zulassungssatzung der Antrags-
gegnerin vom 19. September 2003 fur das Wintersemester 2003/2004 (AMHU '
2072003 AM-FU 38/2003) festgesetzte Hochstzahl von 40 Studienplatzen fir Studien-
anfanger hinaus weitere Studienplétze vorhanden sind. Da die Zahl der Antragstelle-
rinnen und Antragsteller die Zaht der zu verteilenden Studienplétze Ubersteigt, kann
die Antragsteiierm!dar Antragsteller (nur) die Betezlngung an der durchzufuhrenden
S!udlenplatzveriosung beanspruchen.

Die festgesetzte Zu!assungszahl findet keine ausreichende Rechtsgrundlage in § 22
Abs. 2 Satz 1 des Vorschaltgesetzes zum Gesetz Gber die Umstrukturierung der .
Hochschulmedizin im Land Berlin - VorschaltG - vom 27. Maj 2003 (GvVBl S 188), der
- u.a. ~die Aufnahmekapazitét for das erste Fachsemester im Studiengang Zahnme-
dizin auf insgeéamt 80 Studienanféngerinnen und Studienanfanger pro Jahr festge-
legt. Diese Regelung ist im Wege der (verfassuhgskonfcrmen_) Auslegung dahinge-
hend 2u verstehen, dass -dam_it die Ausbildungskapazitat im ausgewiesenen Umfang
nicht durch eine - von der tatsdchlichen Aufnahmekapazitét unabhéngige'- gesetzliche
Festsetzung einer Zulassungszahl, sondern im Sinne einer Richtzahl, ah der sich die -
kapazitatsbestimmende Austattung der Lehreinheit auszurichten hat, vergegeben wird.
Far diese Ausdeutung der insoweit offenen Formuiiérung spricht bereits, dass der
Wortlaut der Fesfleguhg - bis auf deren ausgewiesene Héhe - Weitgehend-mit derjeni-
genin § 1 des Gesetzes (Uber die Neuordhung der Zahnmedizin an den Universititen
des Landes-Berlin (NOGZ) vom 22. Dezember 1893 (GVBI 5. 657) ubereinstimmt, die
eine jahrliche Gesamtkapazitat von jewéils 80 zahnmedizinischen Studienplitzen an
der Humboldt-Universitat zu Berlin und an der Freien Universitat Berlin festlegte. Die-
se Regelung hat die Rechtsprechung als Bestimmung einer ,Sollzahi* im obigen zu--
kunfisgerichteten Sinne gedeutet (OVG Berlin, Beschluss vom 11. Mai 1999, OVG 5
NC 201.99). Hiervon ausgehend liegt die Annahme 'nahe, dass es gesetzgeberischer
intention entsprach, mit der weitgehenden Ubernahme der Formulierung auch deren
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gerichtlich bekraftigten Sinngehélt beizubehalten. In diese Richtung deutet auch die
mit dem VorschaltG verfoigte Zielsetzung, die au_sweisliich § 1 darin besteht, im Land
Berlin die medizinischen Fakultdten bzw. Fachbereiche der Hochschulen neu zu ord-
nen und dabei wissenschaftliche und medizinische Exzellenz sowie wirtschaftliche
Krankenversorgung und einen effektiven Einsatz der Mittel fiir Lehre und Forschung
zu sichern, Zu diesem Zweck Jegt es al‘s Vorschaltgesetz, dem ein die Einzelheiten
regelndes Hochschulmedizingesetz folgen soll, (nur) den organisatorischen Rahmen
der gleichzeitig neu errichteten Antragsgegnerin fest. In dieses Konzept fugt sich die
planerische Vorgabe der Aufnahmekapazitat von Studienanfangern schltissig ein.
" Der damit jedenfal!s moglichen Ausdeutung der Regeiung im 8inne einer Zielvorgabe. -
der Aufnahmekapazitét, der die Ausstattung der Antragsgegnerin anzupassen ist, ist
“der Vorrang gegent‘zbef der Auslegung als unmittelbar verbindliche Bestimmung der
Zulassungszah! einzuraumen, da die Bestimmung mit letztgenanntem Inhalt gegen _
héherrangiges Recht, namentlich das verfassungsrechtiiche Gebot erschépfender Ka-
pazitétsausfa’stung. verstoflen wirde. Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts gewahrleistet Art. 12 Abs. 1 GG das Recht, die Ausbildungsstatte
frei zu wahlen; schafft der Staat mit éffentEichen Mitteln AusbildungseinriChtungen S0
muss er auch den freien und gleichen Zugang zu ihnen gewihrleisten. Deshalb ergibt
sich aus Art. ‘{2 Abs. 1 GG i.V:m. Art. 3 Abs. 1 GG und dem Sozaa]staatsgrundsatz fur
‘jeden Burger, der die subjektiven Zulassungsvoraussetzungen erfullt, ein Recht auf
Zulassung zum MHochschulstudium seiner Wahl. ZuIas.sungsbeschrénkungen sind hur
" unter strengen formellen und materiellen Voraussetzungen statthaft. Sie bedirfen ei-
“ner gesetzlichen Grundlage und sind nur dann verfassuhgs.méiizig, wenn sie zam
Schutz sines (berragend wichtigfen Gemeinschlaftsgutes und nur in den Grenzen des
unbedingt erfordertichen unter erschépfander Nutzung der vorhandenen, mit 6ffentli-
chen Mitteln geschaffenen Ausbildungskapazitaten angeordnet'werden‘(BVerfGE 85,
36). Eine fur den hier in Rede étehenden Berechnungszeitraum (Wintersemester
2003/2004 und Sommersemester 2004) verbmd!:che Festlegung einer Jahreszuias—
sungszahl von 80 Studienanfangern liefie Ausbildungskapazrtaten die auf der Grund-
lage der einschidgigen Bestlmmungen des Berliner Hochschuizu!assungsgesetzes
(BerlHZG) vom 29, Mai 2000 (GVBI S. 327) und der Kapazitdtsverordnung (KapvO)
vom 10. Mai 1894 (GVBI 8. 186) - mit _nachfo!genden_ Anderungen - zurzeit, wie unten
aufgezeigt, in hdherem Mafe varhanden sind, ungenutzt, ohne dass eine den benann-
ten strengen Vorgaben gentigende gesetzgeberische Begrindung erkennbar ware. Ob
und gegebenenfalls in welchem Umfang dem Umstrukturierungsprozesses im Zusam-
menhang mit der Zusammenfﬂhrung der._Hochschulmedizi'n und Errichtung der An-
tragsgegnerin durch eine vorﬁbergehencie kapazitatsunterschreitende Beméssung der
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Zulassungszahlen hatte Rechnung getragen werden kénnen - wie dies auch das gel-
tende Kapazitatsrecht ermdglicht (§ 1 Abs. 1 BerlHZG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 Satz .2 des
: Staatsvertrages Gber die Vergabe von Studienplétzen - StV - und & 1 Abs. 2 KapVQ) -

kann dahinstehen. Fir eine entsprechende zur Berucks;chtigung eines solchen Anlie-

gens erforderliche (vgl. OVG Berlin, Beschluss vom 12. Dezember 1995, OVG 7 NC

93.95), gesetzgeberische Entscheidung findet sich kein Hinweis. Bereits die Regelung

selbst in'_§ 22 Abs. 2 VorschaltG spricht gegen eine solche gesetzgeberische Erwa-

-gung.'vorijbergehende Strukturierungsgriinde waren durch eine nur zeitlich begrenzte

Herabsetzung der Zulassungszahl zu berticksichtigen; hiervon hat der Gesetzgeber
“indes - anders als zuvor in §' 8 Abs. 1 NOGZ bei der damaligen Neuordnu'ng der

Zahnmedizin - abgesehen. Im Ubrigen besteht auch inhaltlich kein Anhaltspunkt dafir,
' dass‘ ‘diesér Aspekt neuordnungsbedingter GrUndé_bei der gesetzgeberischen E:nt'-

- scheidung eine Rolle gespielt hat. Der Entstehungsprozess des Gesetzes gibt hierfur
nichts her; vielmehr grindet sich die Zah] von 80 Studienplatzen fur Studienanfanger
pro Jahr - soweit erkennbar - auf das Gutéchten_ der vom Berliner Senat eingesetzien
Experténkommission zu Strukturreformen in der Berliner Hochschulmedizin vom
14 Oktober 2002, das eine entsprechende Kapazltatsbegrenzung als inhaitlich ange-
messen empfiehit (S. 104 des Gutachtens),”

Kann damit unter dem Blickwinkel des Kapaiitétserschépfungsgebctes in verfas-
sungskonformer Auslegung des § 22 Abs. 2 Satz 1 VorschaltG nicht von ei“ner unmit.-
telbaren gesetzgeberischen 'Fest[egung der Zulassungszah! fiir den Berechnungszeit-
raum Wintersemester 2003/2004 und Sommersemester 2004 ausgegangen werden,
hat die Berechnung der Aufnahmeképazitét anhand der Bestimmungén des BerlHZG
und der Kap\_fO zu erfolgen. Wenn die Antragsgegnerin sich (auch) in diesem Zu-
sammenhang pauschal darauf beruft, die Festsetzung der Zulassungszahl 40 fir das
Wintersemester 2003/2004 habe dem Gebot erschopfender Nutzung:der Ausbildungs-
.Kapazitat mit Blick auf die Neuordnung der Fachbereiche bzw. den Ausbau oder Auf-
bau einer ,Hochschule® gemal § 1 Abs. 2 Satz 1 KapVQ und Art. 7 Abs. 2 Satz 2 StV
nicht gentigen missen, fehlt es bereits an der erforderlichen 'Ermessensbetétigung
seitens der Antragsgegnerin bei der Festsetiung der Zulassungszahl. Fir eine solche
ist nichts ersichtlich; ganz offensichtlich wurde lediglich die fiir verbindlich erachtete
gesetzliche Vorgabe der Studienpiatzkapazitét von 80 semesterbezogen umgesetzt,
ohne dabef weitergehende Sacherwiagungen anzustellen. Im Ubrigen tragt die An- |
tragsgegnerin auch jetzt nicht vor, weiche mit der Neustrukiurierung konkret einher-
gehenden Umstande eine Kapazitatsunterschreitung rechtfertigen sollen.



Die von der Antragsgegnerin - aus ihrer Sicht: vorsorglich - vorgelegte Kapazitatsbe-
rechnung weist in ihrer berichtigten Form eine Ja‘hresaufnahmekapazitét von 130,85
Studienpléatzen im Eingangssemester aus, Sie halt der gerichtlichen Uberprufung mcht
in allen Punkten stand.

In Ubéreinstimnﬁﬁng mit § 5 Abs. 1 KapVO hat die Antragégegnérin als Berech-

- nungsstichtag den 31. Marz 2003 gewahlt. Unschadlich ist dabei, dass zu diesem.
Zeitpunkt die Antragsgegnerin und damit die Lehreinheit, die der Berechnung zugrun-

~de zu legen ist, noch nicht existierte. Im Ausgangspunkt bieten die kapazitatserhebli-
chen Daten der damaligen zwei Lehreinheiten der Fre’ie.n Universitat Berlin und der -
Humboldt- Umversﬁat zu Berlin eine hinreichend aussagekraf’uge Grundlage. Anderun-
gen, die im Rahmen der Errichtung der Antragsgegnerin entstanden sind, kann unter
Anwendung des § 5 Abs. 2 KapVO ausreichend Rechnung getragen werden, wornach

- wesentliche Anderungen der Daten, die vor Beginn des Berechnungszeitraumes er-

kennbar sind, berticksichtigt werden sollen. '

- Bei der-Berechnung des Lehrangebots gemaR den §§ 8, 9 KapVO hat die Antrags-
gegnerin beanstandungsfrei geméL‘s § 5 Abs. 2 KapVO die von der Antragsgegnerin
zum 30.08.2003 beschlossenen Stellenstreichungen beriicksichtigt. Diese sind kapazi-
tatsrechtlich anzuerkennen. Sie dienen der Erreichung der von § 22 Abs. 2 Satz 1
VorschaltG vorgesehenen Ausbildungskapazitat von 80 Studienanféngem pro Jahr.
Mit dieser Festlegung der - wie ausgefttirt - Zielzahl hat der Gésetzgeber eine ver-
bindliche Vorentscheidung fir die Pefsonafplanung der Antragsgegnerin getroffen,
Dies ist mit hdherrangigem Recht vereinbar. Ein Verstol gegen Bestimmungen des

: Hochschuirahmengesetzes Uber den Zugang zum Studium in den aus Kapazrtatsgrun-
den zulassungsbeschrankten Studiengdngen, insbesondere gegen § 29 Abs. 2 HRG,
scheidet aus, weil sich diese Vorschriften auf die Ermittlung der vorhandenen Ausbil-
dungskapazitat, nicht aber auf die Frage beziehen, ob und unter welchen Vorausset- )
zungen die vorhandene Ausbildungskapazitét gezielt aus allgemeinen haushaltspoliti-
schen Erwagungen durch deh Landesgesetzgeber abgebaut werden kann. Aus die-
sem Grund ist auch das Uber Art. 12 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich verankerte Ka-
pazitatserschopfungsgebot bei dieser Art Kapazitétsreduzierung nicht betroffen. Man-
gels einér rechtsbegrindenden BEZiehung des‘Studienbewerbers zu den vorhandenen
Ausbildungskapazitéten stelit sich die Reduzierung der Ausbildungskapazitat fir die-
sen némlich nur als Bestandteil der Ausfuhrung des aligemeinen Verfassungsauftra-
ges dar, die notwendigen Ausbildungsp‘létze zur Verfagung zu stellen. Auf dieser, der
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Verteilung vorhandener Ausbildungskapazititen vorgelagerten Stufe kommen verfas-
sungsreohtliché Konsequenzen erst bei einer evidenten Verletzung des objektiven so-
~zialstaatlichen Verfassungsauftrages zur Schaffung ausreichenderAusbiidungskapazi-
| taten in Betracht. Dabei bemisst sich die Evidenzprifung ausschlieflich anhand der
gesetzlichen Regelung und deren Auswirkungen selbst. Unerheblich isi in'diesem Zu-
sammenhahg dagegen die Qualitat des' vorangehenden Gesetzgebungsverfahrens
(zum Ganzen BVerfG, Kammerbeschluss zum UniMedGesetz vom 10. Mérz 1989 - 1
BVL 27/97, juris; OVG Berlin, Beschluss vom 11. Mai 1899, OVG 5 NC 201.99). Des- -
sSen Wérdegang bedarf damit insoweit keiner Wordigung. Dass die Reduzierung der
Ausbildungskapazitat im VorschaltG von 160 auf 80 Studienplatze fir sich genommen
und in ihren Auswirkungen eine im obigen Sinne evidente Verlefzung der genannten
verfassungsrechtlichen Aufgabe darstellen kénnte, lasst sich angesichts der massiven
Sparzwénge des Landes Berlin, die dazu flhren, dass auch die Hcchséhu_letats von
einschneidenden Kirzungen und Anpassungen an die gesamtstidtischen Rahmenbe-
dingungen nicht ausgenommen werden kdnnen, nicht erkennen (vgi: OVG Berlin '
- a.a.0. zur Reduzierung der Ausbildungskapazitat im NOGZ).

Wenn die Antragsgegnerin auf del_“ Grundiage der-bezeichneten kapazitatswirksamen
Stetlenstreidhungen in ihrer Kapazitdtsberechnung 102,75 verfugbére Stellen wissen-
schaftlichen Lehrpersénals mit Lehrverpflichtung ausweist, so halt dies in Teilen einer
- summarischen Priifung nicht stand. Entsprechend der Kapazitétsberechnung der An-
tragsgegnerin wird im Folgenden - bezogen auf den Stichtag zutreffend - zwischen der
Stellenaustattung der wissenschaftlichen Einrichtung Zahnmedizin des Fachbereichs
Universitdtsklinikum Steglitz (CBF) uhd derjenigen der medizinischen Fakultéat Charité
(CVK) unterschieden.

Bei der CBF-Stellenausstattung geht die Antragsgegnerin in ihrer Beréc_hr%ung von
56,25 verfligbaren Stellen aus. Der damit gégenuber' dem vorherigen Berechnungs-
zeitraum um 4,25 Stellen reduzierte Ansatz ist in Teilen zu beanstanden.

Die Stelle Nr. 1185 (Akademischer Direktor) und die Qualifikationsstelle Nr. 1199 sind
zum 30. September 2003 - wie eingangs dargetan - kapazitdtswirksam gestrichen
worden. Die Professorenstelle Nr. 1131 und die Qualifikationsstelle Nr. 3177 {*2) hat
die Antragsgegnerin unberlicksichtigt gelassen, da diese Stellen zurzeit vakant seien
und gestrichen wiirden. ist diese Absicht indes (noch) nicht umgesefzt, sind die betref-
fenden Stellen nach dem kapazitatsrechtlich geltenden abstrakten Stellenprinzip wei-
terhin in die Kapazitatsberechnung einzustellen; Gleiches gilt fir die zuvor als unbe-
setzt geflhrte C4-Stelle Nr. 1182, die ebenfalls in der aktuellen Kapazitatsberechnung
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ohne Begrﬂnduﬁg ausbleibt. Ebenso ohne Begriindung und damit kapazitatsrechtlich
unbeachtlich geblieben sind die um je % verminderten Ansétze der Funktlonssteife Nr.
- 1133 und der Qualifikationsstelle Nr. 1198 Wenn die Antragsgegnerm darauf ver- _
.welst die letztgenannte Stelle sei auch in der Vergangenheit als %- -Stelle ausgewie-
sen gewesen, so trifft dies nicht zu; die volle Steile war lediglich - kapaz;tatsrechtl;ch
bedeutungslos - zu % unterbesetzt. Ebensowenig ist erldutert, weshalb eine der Abtei-
lung ,,Zahﬁérztliche Chirurgie und Réntgenelogie" zugewieéene Qualifikationsstelle
nicht verfigbar sein soli; auch diese Stelle ist damit anzusetzen. Hinzu gekommen in
-der Lehreinheitsausstattung sind eine ganze und eine halbe Qualifikationsstelle (Nr.
17159 bzw. Nr, 7105), Da'mit ist in diesem Teilbereich.von einer Ausstattung mit 80
Stellen auszugehen. |

Die Antragsgegnerin ist von einer CVK-AUsstatthng von 47,5 Stellen ausgegangen. Da
die Zulassung zum Studium der Zahnmedizin an der Humboldt-Universitat zu Berlin
zuletzt im Wintersemester 2000/2001 Gegenstan’d einer gerichtlichen Entscheidung
war, sind die seit diesem Zeitpunkt emgetretenen Anderungen des CVK-Steiienpians
in den Blick zu nehmen. Im Einzelnen gilt bezogen auf die jeweiligen Abteilungen Fol-
gendes:

In der Abteilung ,Oralchirurgie und zahnérztliche Réntgenologie” sind die Professo-
renstelle Nr. 910 und die Qualifikationsstelle Nr. 913 mit dem Beschluss des Klini-
kumsvorstandes vom 7. November 2000 in Vollzug der durch das NOGZ gesetzlich
vorgegebenen Kapazitétsreduzferung und damit kapazitétsWirksam (vgl. OVG Berlin
a.2.0.) entfallen. Die durch Beschluss des Klinikumsvorstandes vom 27. Marz 2001

- erfolgte Umwandlung der Fuhktionssterle Nr. 887 in eine Qualifikationsstelle folgte
ebenso beanstandungsfrei 'dem bezeichﬁeten gesetzgeberischen Ein.sparungsauftrag
wie die Streichung der C1~8teiie Nr. 8425 (Beschjuss des Kiinikums_vorsta'ndes vom
25. Juni 2002). | o o |

In der Abteilung ,Zahnérztliche Prothetik und Alterszahnmedizin® sind kapazitatswirk-
-sam die Professorenstelle Nr. 818 ganz und die Qualifikationsstelle Nr. 838 zur Halfte
entfallen (Beschlu'ss des Klinikumsvorstandes vom 7. November 2000). Die C1-Stelle
Nr. 855 ist kapazitatsneutral in die Abteilung ,Parodontologie und synoptische Zahn-
medizih“ (dortige Stellennummer 1010} veriagert worden. Zum 30. September 2003
sind die Funktionsstellen Nr. 9365 und Nr. 9364 sowie die Qualifikationsstellen Nr.
9353, Nr, 9354, Nr. 9356 - wie geschildert kapazitatswirksam - entfallen. Mit dem blo-
Ren Hinweis auf eine entsprechende - nicht naher konkretisierte - Umwandiung kann
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die nunmehrige Ausweisung der bisherigen Funktionsstelle Nr. 9348 als Qualifikati-
onsstelle kapazitatsrechtlich nicht als ausreichend erlautert anerkannt-werden.

In der Abteilung .Zahnerhaltung und Préventivzahnmedizin“ ist die Qualifikationssteile
Nr. 8446 im Ergebnis kapazitdtsneutral halftig entfallen, da gleichzeitig die Assisten-~
tenstelle Nr. 2120 zur Oberassisstentenstelie utﬁgewandelt wurde (Beschluss des Kli-
nikumsvorstandes vom 27, Mérz 2001). Zum 30. September 2003 sind die Stellen Nr.
9439 (Akademisch'er Direktor) und Nr,_2120 (Oberassistent) wirksam entfallen.

Der Abteilung ,Parodontologie und Synoptische Zahnmedizin® ist'im Wege der Verla-

. gerung aus der Abteilung ,,,Zahnéritl,iche Prothetik und Alterszahnmedizin® die Assi-
“stentenstelle Nr. 1010 zugewiesen worden. Die Stelle Nr. 943 (Akademischer Oberrat)
ist kapazitatsneutral in die Abteilung Kinderzahnmedizin verta‘ge‘rt' worden. Die Qualifi-
kationsstelle Nr. 44 (jetzt 9393) ist mit Beschluss des Klinikumsvorstandes vofn 7. No-
vember 2000 beanstandungsfrei zur Halfte getrichen worden. Die Funktionsstelie Nr.

9396 (frithere Bezeichnung 874) ist zum 30. September 2003 entfallen, _
In.der Abteilung fir ,Kieferorthopadie und Orthodontie® ist die C4-Stelle 871 unter ka-
pazitatswahrender Umwandiung einer Assissenten- zur Oberassissentenstelle (Nr.
2118) mit Beschluss des Klinikumsvorstandes vom 27. Marz 2001 entfallen,

Bei der Stellenausstattung der Abteilung ,Kinderzabnmedizin" ist die aus der Abteiiung
Zahnerhaltung und Priaventivzahnmedizin® verlagerte Stelle Nr. 2390 (Akademischer
Obéerrat) hinzugetreten. Die Professorenstelle Nr. 876 und die Stelle eines Akademi-
schen Direktors Nr. 952 sind mit Beschluss des Klinikumsvorstandes vom 7. Novem-
ber 2000 wirksam gestrichen worden.

Das Lehrdeputat der der Lehreinheit danach zur Verfigung stehenden (60 + 47,5 =)

- 107,5 Stellen wissenschaftlichen Leh;personals mit Lehrverpflichtung berechnet sich
nach der Verordnung tiber die Lehrverpflichtung an Hochschulen (Lehrverpflichtungs-
verordnung - LVVQ) in der Fassung vom 27. Marz 2001 (GVBI S. 74), ;ztliétzi geéndert
durch die dritte Anderungsverordnung vom 19. Mérz 2003 (GVBI. 8. 148). Die - in
Teilen nachtraglich beanstandungsfrei korrigierten - Ansétze der Antragsgegnerin ste-
hen im Einzelnen in Einklang mit diesen Bestimmungen, bedirfen lediglich der Ergan- |
zungen entsprechend der obigen abweichenden Ansétze der Stellenausstattung. Dar-
aus errechnet sich ein Gesamtlehrdeputat von (312 [CBF] + 268 [CVK]=) 580 LVS.
Hiervon abzusetzen sind auf § 9 LVVO beruhende LehrverpflichtungserméRigungen.
Danach sind die Lehrdeputatsverminderungen fur Prof. Reichert als Studienfachbera-
ter von 2 LVS (Generelle Regelung - eine solche ist bedenkenfrei - der damaligen
Prasidentin der Humboldt-Universitat zu Berlin vom 27. September 1995) und fir Prof.
Bernimoulin als Sprecher eines Graduiértenkollegs anzuerkennen (§ 9 Abs. 1 Satz 1
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. 5, Abs. 4 LVWWO). Dagegen hat die Antragsgegnerin trotz gerichtiic'hen Hinweises
nicht dargetan, dass die Tétigkeit Prof. Klebefs' als "Prijfungsausschussvorsitzender
die Anforde_rungen der genannten Generellen Regelung vom 27. September 1995, auf
die sich die geitend ge‘machte Verminderung stitzt, erfallt. Mit der dortigen Nr. 3 wird
die Lehrverpﬂichtung nur far den Fail einer besonders grolen Belastuhg des Prii- 7
fungsausschussvorsitzenden gemindert; dies erfordert - so die Regelung - entweder
ginen .Zusténdigkéitsbereich, der mehr als funf Siudiengéhge in verschiedenen Fi-
chern umfasst; oder dass j&hrlich insgesamt mehr als 300 Studierende immatrikuliert
werden. Dass diese_\?oraussetzungén vorliegen, bedarf angesichts der geringeren
Zulassungszahlen im Studiengang Zahnmedizin eines Beleges; daran fehlt es. Die von
der Antragsgegnerin veranschlagte Verminderung der Lehrverpﬂachtung um 2 LVS
kann daher bei summanscher Prufung nicht anerkannt werden.

Danach ist fr die verfligbaren Stellen wissenschaftlichen Lehrpersonals mit Lehr-
verpflichtung ein tehrangebot von 576 LVS anzusetzen. Das durchschnittliche
Lehrangebot je Stelle berechnet sich auf (5768 : 107,5 =) 5,3581 LVS.

Dér im gegenstandlichen Berechnungszeitraum zu berlcksichtigende Umféng des
abzugsfahigen Personaibedarfs far die Krankenversorgung der Lehreinheit Zahnme-
dizin gemaf § © Abs. 3 Nr. 3 KapVO richtet sich nach den Verhaltnissen des der Er-
mittlung des Personalbedarfs vorangehenden Jahres (vgf § 8 Abs. 2 LVVO). Der Per-
sonhalbedarf fiir die Krankenversorgung im danach mafsgebhchen Kalenderjahr 2002
betragt 36,14 Stellen. ' _

Darin ist zunachst ein Abzug fir die stationare Krankenversorgung in Hohe von 2,9’8
Stellen enthalten. Dieser Wert beruhfauf 21,45 tagesbelegten Betten, dem Jahreswert
des Jahres 2002; nach § 9 Abs. 3 Nr. 3 b KapVO wird ;e 7 2 tagesbefegte Betten eme
Stelle in Abzug gebracht. ‘ 7

Der Personalbedarf fur die ambulante Krankenversorgung solf sich nach der durch die
2. Verordnung zur Anderung der Kapazitatsverordnung vom_23'. April 1886 (GVBI 8.
171) eingefhrten Neuregelung in § 9 Abs, 3 Nr. 3 ¢ KapVO anhand eines pauschalen
" Abzugs in H&he von 36 vom Hundert von der um den Personalbedarf fir stationare
Krankenversorgung nach Buchstabe b verminderten Gesamtstellenzah! bemessen. Ein
Pauschalabzug in dieser Hohe ist aber mit dem Kapazitatserschépfungsgebot nicht
vereinbar, weil die Krankenversorgung insoweit nicht kapazitatsmindernd hitte be-
ri.‘lcksichtigt werden dirfen, als sie bei den befristet beschéftigten wissenschaftlichen |
Mitarbeitern zugleich der Fort- und Weiterbildung dient. Bis zur danach erforderlichen
Neuregelung durch den Verordnungsgeber ist sine sachangerﬁessene Herabsetzung
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des Pauschalwertes nach § 9 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ¢ KapVO von 36 auf 30 vom Hundert
vorzunehmen (OVG Ber{ih, Beschiuss vorn 11. Mai 1999 - OVG 5 NC 201.99). Bei '
107,5 Stellen wissenschaftlichen Lehrpersohais mit Lehrverpflichtung zuzuglich der
sechs vorhandenen Stellen mit a'usschk'teﬁlich Krankenversorgungsaufgaben betragt
die um den'Personaibedarf fur die stationdre Krankenversorgung verminderte Ge-
samtstellenzahi (1 07,5 + 6 - 2,98 =) 110,52 Stellen, der Bedarf fir die ambulante |
Krankenverscrgung demg'eméﬁ, (110,52 x 0,3 =) 33,156 Stellen.

Der Personaibedarf stationarer und ambulante Krankenverso'rgung berechnet sich
damit auf (2,98 + 33,156 =) 36,14 Stellen. Nach Abzug der bei der Antragsgegnerin
vorhandenen sechs Stellen ohne Lehrverpflichtung mit ausschlieBlich Krankenversor-
gungsaufgaben vérbfeibt ein Rést_bedarf von 30,14 Stellen fiir Krankenversorgungsta-
tigkeiten. ' '

Der Lehre und damit zur Ermittlung des bereinigten Lehrangebotes stehen mithin
(107,5 - 30,14 =) 77,36 Stellen zur Verfigung. die, multipliziert mit dem durchschnittii-
chen Lehrangebot je Stelle, ein Angebot von De_putatéstundan in Hdhe von (77,36 x
5,3581=).414,50 LVS ergeben. | -

Das Angebot an Deputatss{unden aus Stellen der Lehreinheit ist geméil?: § 10 KapVO -
um die Lehrauftragsstunden zu erhthen, die der Lehreinheit Zahnmedizin fir den
Ausbildungsaufwand nach § 13 Abs. 1 KapVO in den dem Berechnungsstichtag vor-
ausgehenden zwei Semestern im Durchschnitt zur Verfigung gestanden haben und
nicht auf einer Regellehrverpflichtung beruhen. Da der gewéhite Berechnungss'tichtag
(31. Mérz 2003) noch zum Wintersemester 2002/2003 zahlt, bilden das Sommersem-
ster 2002 und das Wintersemester 2001/02 den elnschlag|gen Referenzzeitraum; die
Heranmehung des Wintersemesters 2002/03 statt des Wm’tersemesters 2001/02 in"
den Kapaz:tatsunteriagen der Antragsgegnerin ist damit fehlerhaft. Der CVK-
Lehreinheit standen im genannten Zeitraum keine Lehrauftragsstunden oder Tltellehr~
leistungen zur Verflgung. Fir den CBF-Berelch hat die Kammer bereits mit Beschluss
vom 23. April 2003 - VG 12 A 217.03 u.a. (FU-Zahnmedizin Sommersemester 2003) -
entschieden, dass Deputatstunden aufgr'und von Lehrauftrégen und aus Titeliehre for
beide Semester des Referenzzeitraums von insgesamt 8 LVS (1 LVS Lehrauftrags-
“stunde + 8 LVS Titeliehre), also durchschnittlich 4,5 LVS anzusetzen sind. Die Kam-
mer sieht keinen Anlass, von dieser Berechnung abzurlicken. Der geschilderte Ansatz
fut auf der Billigung der damaligen Kapazifé‘ttsberechnung der Freien Universitat Ber-
fin, wonach die dort - neben den 8 LVS aus Titellehre - fir das Sommersemester 2002
und das Wintersemester 2001/02 ausgewiesenen sieben bzw. finf Lehrauftrdge nur
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im_ Umfang von 1 LVS (Vorlesung ,Zahnarziliche Berufskunde® im Wintersemester

2001/02) zu bertcksichtigen sind; die Gbrigen Lehrauftragsstunden wurden dagegen

mit Stellenteilvakanzen konkret verrechnet, wie dies § 10 Satz 3 KapVO erméglicht.

Die aktuelle Kapazititsberechnung der Antragégegnerin bietet keinen durchgreifendan

- Anlass dafir, die bisherige Berechnungsgrundlage zu korrigieren. Wenn dort ftir das '
Sommersemester 2002 wé‘niger Lehrauftrage und keine Titellehre verzeichnet sind, .
handelt es sich augenfallig nicht um eine Berichtigung bisheriger Daten, sondern le-
digtich uﬁ eine lickenhafte Auflistung. Auch der Umstand, dass eine Verrechhung '
aktuell nicht vorgenommen wird, hat seine efkennbare Ursache nicht in einem Er-

“kenntnisgewinn, sondern in einer unvollsténdigen Erfassung der damaligen Verhalt-

- nisse der - den Kapazitatsbereich der Freien Universitat Berlin erstmals - sachbearbei-
tenden Stelle der Antragsgegnerin. Dass die damit nach wie vor gerechtfertigte Au-
ﬁerabhtléssung der fraglichen Lehrauﬁfaggstunden kapazitatsmindernd wirkt, hindert
die diesbezigliche Abweichung von der akmellen Kapazitaisberechnung nicht; das

. Gericht hat bei seiner summarischen Priifung alle erkennbaren kapazitétsrelevanten
Umstande zu berlicksichtigen, gleich ob sie sich im Einzelnen kapazitatserweiternd

oder -mindernd auswirken.

Das sich damit ergebende Lehrangebot der Lehreinheit in Hohe von (414,50 + 4,5 =)

419 LVS ist gemal § 11 KapVO um den von-der-Antragsgegnerin beanstandﬂngsfrei

mit 0,;/’5 LVS errechneten Dienstleistungsbedarf zu verringern. Anhand des bereinig-
ten Le'hrangebots von danach (419 - 0,75 =) 418,25 LLVS errechnet sich nach dessen

Verdoppéiung und Teilung dufch den Curriculareigenanteil von 6,0734 eine jahrliche

| Aufnahmekapazitat von (836,5 : 6,0734 =) 137,73 Studienplatzen.

Diese Studie.nanféngerzahl ist nicht durch eineS’cthndquote zu erhdhen. Eine sol-
che Erhéhung kommt nach § 14 Abs. 3 Nr. 3 KapVO nur dann in Betracht, wenn das
Lehrpersonal eine Entlastung von Lehraufgaben durch Studienabbruch, Fach- oder
Hochschulwechsel von Studenten in héhere.:n Semestern erfdhrt. Zweck des
Schwundausgleiches ist es, Lehrangebot, das w;egen der genannten Umstande in ho-
heren Fachsemestern nicht ausgesch_ﬁpft'wi'rd, durch eine Erhéhung der Aufnahme-
kapazitéf im Ahfangséemester zu nutzen, wobei die Austauséhbarkeit aller im Stu- .
dienvertauf nachgefragten Lehre fingiert wird. Eine solche Nutzung nicht ausgeschépf-
ter'Kapaiitéten ist dann ausgeschl'ossen, wenn es kein ungenutztes Lehrangebot gibt,
dessen Aktivierung das Kapazitatserschépfungsgebot verlangen wirde (OVG Berlin,
Beschluss vom 25. Juli 2002, OVG 5 NC 41.02). Nach der von der Antragsgegnerin
vorgelegten Studentenverlaufsstatistik lasst sich ein solches ungenutztes Lehrangebot
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der Lehreinheit Zahnmedizin nic‘:ht-feststeiieh. Der errechneten Kapazitat von (137,73
x 5 =) 688,65 Studierranden stehen insgesamt mehr nicht beurlaubte Studierende ge-
genlber als zur Erschépfung der errechneten Kapazitat notwendig waren (2. bis 10.°
Semester = 637 Studierende + [137,73 2 = gerundeat] 69 Studienahfénger), Eine
zahlenméfige Verminderung einzelner Kohorten entlastet dementsprechend das
Lehrpersonai im kapazitatsrechtlichen Sinne nicht, da es sich insoweit lediglich um
den Abbau einer Uberkapazitat handelt. ‘

Da die Antragsgegnerin von einem weiteren Stellenabbau zum jetzigen Zeitpunkt
{auch) deshalb abgesehen hat, weil sie den derzeitigen Studierenden einen ord-

| nungsgemaf&en Ablauf lhres Studiums bis zum Examen gewahr!essten will und muss
ist gemall § 14 Abs. 2 Nr. 7 KapVO das Berechnungsergebnis daraufhin zu Gberpri-
fen, ob eine Verminderung in Betracht kommt, weil ein Ausgleich fur eine Mehrbela-
stung des Personals durch Studentinnen und Studenten héherer Semester infolge ho-
herer Aufnahmén von Studentinnen und Studenten erster oder héherer Fachsemester
in den vergangenen Jahren erfofderiich ist. Dies ist hier auf der Grundiage der darge-
legten Zahlen der Studentenverlaufsstatistik der Fall. Bei derzeit 637 im Studiengang

. Zahnmedizin in den Semestern zwei bis zehn immatrikulierten und nicht beurlaubten
Studierenden verbleiben zur Ausschopfung der Gesamtkapaz:tat von 688,65 Studie-
renden fir das Emgangssemester (688,65 - 637 =) 51,65, aufgerundet 52 Studienplat-
ze. Ausweislich der Studentenveriaufsstatistik sind 42 Studierende im ersten Seme-
ster immatrikuliert; hinzuzurechnen ist eine weitere Studierende, zu deren
'(innerkapazitére;f) Zulassung die Kammer die Antragsgegnerin im Wege einstwelliger
Anordnung verpflichtet hat. Die danach verbleibenden (52 - 43 =) 9 Studienplatze sind
unter den Antra‘gsteilerinne‘n und Antragstei!em der im Tenor bezeichneten Verfahren

~ zu verlosen. -

Dle Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 VwGO, die Streﬂwertfestsetzung auf
§§ 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 GKG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin
zuléssig. : |
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Die Beschwerde ist bel dem Verwaltungsgericht|Berlin, Kirchstrafe 7. 10557 Berlin,
~einzulegen. Die Frist fur die Einlegung der Beschwerde endet zwei Wochen nach Zu-
stellung dieses Beschiusses.

Die Beschwerde-ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschiusses zu be-
griinden. Die Begrindung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Berilin, Kirchstrate 7, 10557 Berlin einzu-
. reichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Grinde darlegen, aus de-

nen die Entscheidung abzuéndern oder aufzuheben ist.und sich mit der angefochie-
nen Entscheidung auseinander setzen. :

Flr das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgeri!cht besteht Vertretungszwang: dies
gilt auch fir die Einlegung der Beschwerde. Danach muss sich jeder Beteiligte, soweit
er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt %oder einen Rechtsiehrer an einer
deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Bef&higung zum
Richteramt als Bevolim#chtigten vertreten lassen. Juristische Personen des Stfentli-
“chen Rechts und Behérden kénnen sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Be-
féhigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im héheren Dienst, Gebietskérper-
schaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befahigung zum Richteramt der zu-
standigen Aufsichtsbehdrde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des
‘Landes, dem sie als Mitglied zugehdren, vertreten lassen,

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde zuldssig, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 50 Euro Obersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungs-
gericht Berlin, Kirchstrae 7, 10557 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
‘kundsbeamten der Geschiftsstelle einzulegen. Sie ist innerhalb von sechs Monaten
einzulegen, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder
das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. In dem Verfahren Uber die Strejtwertbe-
schwerde bedarf es nicht der Mitwirkung eines Bevollmachtigten,

Schréder , Erckens - Dr, Lucking
T T
:/“* r ; ;
efertigt = -t \
e C A st
4 . e i
Ju tizangeste(lte.. .+ - W

Nolng







	Schaltfläche1: 


